
uch aktıo legitimiert 1St, ın Versicherungs- und Nachversicherungsfällen D“U  - eigenen
Ordensmitgliedern selbsthandelnd aufzutreten,. In diesem Verfahren hat das BSCG
allerdings nicht entschieden, oh die VE zemäß ihren 5Satzungen aut 166 SG  €
berechtigt iSt, die Interessen der Orden D“Oor dem BSCG vertreifen, Da ber das BSCG
die Legitimation des Bevollmächtigten nicht hbestritten hat, ıst anzunehmen, daß die
VD  C gem 10606 SG  @ die Ordensgemeinschaft 0Qr dem BSCG vertfreien ann.

A PRÄMIENBEGÜNSTIGTES SPAREN UR:'! ORD  U DE,

Urteil des Bundesfinanzhofes VO. Maı 1968
Aktenzeichen VI 106/67

Dieses Yteil ist 1M Bundessteuerblatt 19683, eil K 999, W1e olg veroö{ffent-
licht worden:
„Der Jläger 1st Benediktinerbruder Er hat die einfachen Gelübde abgeleg un
der el die Verwalfung selines mi1tgebrachten Vermögens übertragen Mit l
stiimmung des S hat 1M TEe 1961 einen Werftfpaplersparveritrag über
60 abgeschlossen
Das lehnte die Überweisung der VO Kreditinstitut Iur den läger bean-
ragten Darprämie ne Zinsen mıit der Begründung ab, der läager könne üÜüber
sein Vermögen nıcht frei verfügen. Das Dparkonto SEe1 wirtscha{itlich Vermögen
des OSiers Der INSDPru blieb hne Erfolg.
Das dessen Entscheidung ın BEBEG 1967% 374, verö{ffentlicht ISE, gab der
STa und fiuhrte dUS, der läger habe als ınfach-Professe se1ın Vermögen be-
halten urch die Übertragung der Verwalfung werde die e1 nicht wirtschaft-
er ı1gentitümer des Vermögens. Selbst wenn INa  5 die Übertragung der Verwal-
tung als Nießbrauch zugunsten der el ansehe, habe der lJäger doch wirtschaft-
lich se1in Vermögen nicht verloren. urch die kırchenrechtlichen Beschränkungen
sel echtlich un tatsächlich nıicht gehindert, mit usiımmun des es Malß-
nahmen 7A00 6 Anlage se1lnNes Vermögens reffen Er könne einen Sparvertra
1eben und die A  F Erfüllung dieses Verirages notwendigen ittel sSeinem Ver-
mögen entnehmen. Nach der Erklärung des es ersirecke sich CQie Nutznießung
der e1 NUuU  H auft die Zinsen, ber nıicht auf die parpräamle, die dem Vermogen
des Klägers zugerechne werde.
Aus den Grunden
Die RevIision, mi1% der das die Verletizung VO  . Bundesrecht rugt, kannn keinen
Erfolg en
Unbes  rankt einkommensteuerpflichtige Personen können für Sparbeiträge, die
auf fünf Te festgelegt werden, 1nNe parpramıle erhalten (S Abs SparPG

Voraussetizung 1st, da ß der Sparer die eiträge AdUus seinem eigenen Ein-
kommen der Vermögen geleistet hat S Abs Nr. SparPG)
Grundsätzlich sind auch Angehörige katholischer en prämienberechtigt, sofern
S1Ee die Sparbeiträge Aaus ihrem eigenen Vermögen eisten un: die Sparsumme
einschließlich der Pramie aIs eigenes Vermögen behalten (Entscheidung des
Senats VI 174/63 VO HN 1969, BE  H7 83, 62, III 1969, J22) Die rage,
oD eın Ordensangehöriger Aaus seinem eigenen Vermögen gespart hat un Aaus
dem Sparvertrag berechtigt 1ST, ist nach dem bürgerlichen echt ntscheiden
Die Ents:  eidung des Senats V1 174/63 betraf einen Benediktinermönch,
der C1ie felerlichen Ordensgelübde geleistet Das damals festge-
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tellt, daß dieser Ordensangehörige ın Übereinstimmung MIT dem kirchlichen
echt sich seilines Vermögens begeben un auTt das Kloster übertragen
Der Streitfall leg insofern anders, als, W1e das nunmehr Teststellt, der lJager
wiederum in Übereinstimmung m1T dem kanonischen echt ‚War die Verwaltung
un die Nutfzung selnes Vermögens der e1 überfiragen, das Vermogen selbst
jedoch ehalten hat. Hıs ist dem zuzugeben, daß der zeitlich unbegrenzte Ver-
zicht auft die efugn1s, über seiın Vermögen verfügen, den Anschein erwecken
kann, als sSe]1 der läger 1Ur noch formal, bDer nıcht wiıirtschaftlich Irager des
VermöÖögens; das Vermoögen sSel wirischaftlich dem Klostier übergeben worden.
Diese Beurteilung STE ber m11 der bürgerlich-rechtlichen Rechtslage, die die
Beteiligten frei gestalten konnen und gestaltet aben, nicht 1M INKlan: Die
eitlich unbegrenzte Übertragung der Verwalfung des Vermögens STE. bürgerlich-
rechtlich der Übertragung des VermOöOgens selbst nicht glel IDIe e1 ist auf die
Verwalftung des VermöOgens und die der Erträge AUS dem Vermögen beschränkt
S1e darfd, W1Ee das fieststellt, hne usiiımmung des Klägers nicht in die Sub-
stanz des VermöOgens eingreifen. Das Vermögen der Ordensangehörigen ist VO.  -
dem Vermoöogen der el etrennN halten. EiS ist nach den kirchenrechtli  en
Vors  I  en ın eın eigenes Buch einzuiragen, gesondert verwalten un NuiLZ-
ringen! un sicher anzulegen. Der ena hat ın der NTS  eldung NAT 174/63
a.O:), die, W1e gesagt, einen Moönch mi1t felerlicher Profifel3 betraf{, offengelassen
w1ıe Ordensangehörig ehandeln se]en, die TE die einfache Pro{ifelß geleistet
en. Mift echt hat das IUr die letztgenannte Gruppe VO  z OrdensangehörI1-
gen angenNoOoMMeEeN, daß S1e prämilenberechtigt sein können, wenn S1Ee AaUus dem
ihnen verbliebenen Vermögen prämienbegünstigt SDarecil.

Das stellt fest, der läger habe mi1t ustimmun seines es VO.  - dem Geld,
das ihm gehörte, Wertpaplere gekauft un 1m eigenen Namen einen Sparvertira
geschlossen Triifft das Z ist der lJäger bürgerlich-rechtlich un auch WIirt-
scha{itliıch AUS dem Sparvertra berechtigt un verpflichtet Insofern S der
all anders als der des Urteils VI 205/64 VO Jul 1965 BFH Ö3 7 9 B-St
111 19695, d29), ın dem 1ne Diakonisse die Sparbeiträge AdUuSs Mitteln ihrer Anstailt
geleistet un den zuteilungsreifen Bausparverirag auf die Anstalt übertragen

Der läger War weder durch 1ne Vereinbarung mi1t seiner el noch
durch sein Gelübde ge.  en, sein Darkonto und die parpramıle der e1
übertragen Der AÄAnspruch der el äauf die Zınsen chließt nıcht AaUsS, daß das
Sparguthaben un die Pramie dem läger gehören.“

Kommentar
Dieses BFH-Urteil hat, WwW1IE uch richtig 1n wiedergegeben, folgenden Tenor:
Angehörige katholischer Orden, die TLUUT einfache Gelübde abgelegt haben, können
prämienbegünstigt SPUTEN, Wenn S1e den Sparvertragz ın eizenem Namen schließen,
die Sparbeiträge UUÜS dem ihnen verbliebenen Vermögen eisten Un die 5Sparprämieihrem Vermögen zufließt.
Dieses BFH-Urteil stellt eine Ergänzung ZUu Urteil des BFH 0O Juli 10965 dar,das mi1t einem ommentar 0O PrOf: Dr Scheuermann ın der 1965, 417 Tn DETrT-
Öffentlicht worden 1St. In diesem Zusammenhang muß auf die bedeutsamen Bemer-
kungen 0O  > Prof. Dr. Scheuermann hingewiesen werden, die ın der 5OÖ2,

307 ff. un ın der 1971, 1565 f niedergelegt hat Denn geht 1er die
sachzemäße Argumentation der Ordensgemeinschaften ın steuer-, sozialversicherungs-
und bürgerlich-rechtlichen Auseinandersetzungen. Hiıer ann nicht nach dem Prinzip
DOrgegange werden: Was mMLr als Ordensgemeinschaft nutzt, ist recht und billig.
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Denn dann kommt eicht, Ww1e La eım BEH-Urteil 0O 1968 unter 15/66
falschen Konsequenzen, die sıch dann al Nachteil aller Ordensgemeinschaften

auswirken.
Die deutschen Orden können Iso In iıhren notwendigen Auseinandersetzungen mi1t
dem Staat /11LUYT dann Erfolg haben, WEenn S1e nicht singulär, sondern abgestimmt DOT-

gehen Un auf der Basıs des Ordens- und Staatskirchenrechts argumentieren. Darum
ıst das BEH-Urteil v“O Maı 1906686 ın besonderer Weise deshalbh U  - Interesse,
weil der BFEH Seiner 1962 begonnenen Linie IYeu bleibt, daß nämlich das, WAS durch
das Recht der Kirche den Orden verbindlich iSst, daß Iso ordensrechtliche Regelungen
für die Finanzbehörden nicht unerheblich se1in können.

IIL ÖNNEN NTERHALTSAUFWENDUNGEN FÜ DIE WIRTSCHAFTI-
LICHEN GESCHÄFTSBETRIEBEN VO  PE ORDENSGEMEINSCHAFTEN

RDENSMITGLIEDER ALS BETRIEBSAUSGABE. ABGESETZT
WERDEN?

Urteil des undesfinanzhofes VO. November 1968
Aktenze!l!'  en 15/66

Die Revisionsklägerin (Steuerpflichtige) ist 1Ne als gemeinnützig anerkannte
Ordensgenossenschaf{ft. Eine InT angehörende rdensschwester 1st al Verfasserin
eines es hervorgetreten, das VO Mutterhaus vertrieben un!' 1mM Unterricht

den VO.:  ) der Steuerpflichtigen unterhaltenen ehranstalten verwendet wird.
Der bis A0 Junı 1961 auiende Verirag mit dem erjeger des es War VO  5

der Steuerpflichtigen abgeschlossen un die Honorareinnahmen neben den
Gewinnen aus dem ertrıe des es der Steuerpflichtigen zugerechne worden
(Unterhalfung eiNnes wirtschaftli:  en Geschä{ftsbetriebes; Abs NT. Ü  6
Am Junı 1961 die Verfasserın auf nNnregun. der Steuerpflichtigen den
Verlagsverirag für wel Neuauflagen ın eigener Person ab Das ihr AaUus dem Ver-
trag zufließende ONOKLAT nNnat S1e, SsSoweit nıcht VO Verlag unmı!  elbar die
Steuerpflichtige gezahlt wurde, die Steuerpflichtige abgeführt
Der Revisionsbeklagtfe (das FA) hat auch die f{ür die e1it nach dem 26 Juni 1961
angefallenen Honorareinnahmen der Steuerpflichtigen zugerechnet, da ın dem
ertragsabschlu. VO. unı 1961 1nNne Steuerumgehung nach des Steuer-
anpassungsgesetzes sehen Se1 un das Trteıl des BE  H VI VO. al Mai
1962 (BEFH (9I, 142. III 1962, 310) er 1m Streitfall nıcht Z  — Anwendung
gelange Die Steuerpflichtige, die demgegenüber unaäachst der Ansıcht Wal, da ß
die fUr die e1t nach dem Jun1 1961 angefallenen Honorareinnahmen nıcht VO.  -

INr, sondern allenfalls VO  5 der Verfasserıin des es selbst versteuern selen,
hat 1m Verfahren VOTLT dem ausgeführt, dalß ın der Vergabe des Verlagsrechts
e1n wirtschaftlı  er Geschäftsbetrie mangels Nachhaltigkei nıcht gefunden WeI’' -

den koönne. Allenfalls handele sich insoweit eın Geschäft der Vermögens-
verwaltun Der ertirıe des es, der eın wirtscha{ftlicher eschäftsbetrie
sel, habe mit der vertraglichen Überlassung des Verlagsrechts nıchts un

INSPTCU: un erufung blieben hne Erfolg Das führte aus
Die Steuerpäl  tlge habe die Urheberre: der Verfasserin Ure die Vergabe des
Verlagsrechts IUr die einzelnen uIlagen des es wirtschaf{ftflich genutzt Das
ge. sowohl hinsichtlich der VO.  ®} ihr selbst abgeschlossenen Verlagsvertiräge
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